
 

 

 

 

Informationen zu den Schülerfahrkarten (Stand Januar 2015) 

 

ab dem Schuljahr 2015/16 wird die nachträgliche Erstattung für die gesamte Sekundarstufe II (BVJ, 
BF I, BF II und die Klassenstufen 11-13) eingeführt.  

Die Fahrtkostenübernahme erfolgt gemäß § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, § 33 Privatschulgesetz 
Rheinland-Pfalz und der Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung.  
 
Fahrtkosten werden nur bis zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart übernommen, wenn 
der Schulweg länger als 4 Kilometer oder besonders gefährlich ist.  
 
Sofern ein Anspruch auf Fahrtkostenübernahme vorliegt (bitte beachten Sie hierzu die umseitigen 
Einkommensgrenzen), erfolgt diese im Rahmen der nachträglichen Erstattung.  
 
Die Jahreskarte ist von den Eltern bzw. den Schülerinnen und Schülern direkt bei der Mainzer 
Verkehrsgesellschaft (MVG) bzw. dem Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) zu bestellen. Die 
Fahrkarte wird nach Ablauf der Gültigkeit über die Schule zur Abrechnung beim Schulamt eingereicht.  
Hiervon wird ein monatlicher Eigenanteil in Höhe von derzeit 25,72 € einbehalten.  
 
Eine Erstattung ist jeweils zum 01.02. und 01.08. vorgesehen, in Härtefällen können auch mehrere 
Erstattungstermine mit dem Schulamt vereinbart werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


